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Vorläufiges Wahlergebnis der Gemeinde Schwenningen  
bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Wahlkreis 295 			    � Zollernalb-Sigmaringen
Landkreis Sigmaringen, � Gemeinde Schwenningen

Vorläufiges Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025
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Danke an alle Wähler und Wahlhelfer
Allen Wählern gilt für die rege Wahlbeteiligung am vergangenen 
Sonntag mein Dank. Die hohe Wahlbeteiligung von 87,74 % zeigt 
ein starkes Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger am Gesche-
hen der Politik.

Großes Lob und ein herzliches Dankeschön haben unsere zuver-
lässigen Wahlhelfenden verdient, die wahrliche Fleißarbeit ver-
richtet haben.

Ihr Bürgermeister
Ewald Hoffmann

Aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
vom 20.02.2025

Bürger fragen

Die anwesenden Bürger hatten keine Fragen

Nachbarschaftsgrundschule: Bericht der Schulleitung

Schulleiter Herr Sedlaczek wurde von Bürgermeister Ewald Hoff-
mann begrüßt und stellte sogleich den aktuellen Schulbericht 
vor. In seinen Ausführungen verwies er auf die Schülerzahlen 
der Schwenninger Nachbarschaftsgrundschule im Fünfjahresver-
gleich. Diese seien stabil und man befinde sich auf einem guten 
Niveau. Weiter berichtete er, dass sich in seiner nun 4-jährigen 
Amtszeit als Schulleiter die vier Leitwörter als Führungshilfen ge-
festigt hätten. „Verantwortung – Vorbild – Vielfalt und Verlässlich-
keit“, seien die Leitwörter, welche immer wieder ihre Anwendung 
fänden.

Die Schule soll weiterhin nicht nur ein Ort des Lernens und Leh-

rens, sondern als wichtige Grundlage auch ein Ort des Wohlfüh-
lens und der Geborgenheit sein. Jeder solle die Möglichkeit er-
halten, seine Stärken weiter zu stärken und die Schwächen durch 
vielseitige Hilfestellungen schwächen zu können.

Mit Stolz konnte Schulleiter Sedlaczek verkünden, dass seit vier 
Jahren keine Unterrichtsstunden an der Schule ausgefallen sind.

Derzeit werden 73 Kinder in vier Klassen von insgesamt fünf Lehr-
kräften und einer pädagogischen Assistentin unterrichtet. Neun 
Kinder werden täglich mit dem Bus aus dem Donautal zur Schule 
nach Schwenningen gefahren.

Im Schuljahr 2023/24 wurden für insgesamt 16 Kinder eine Grund-
schulempfehlung ausgesprochen. Dabei erhielten 10 Kinder eine 
Empfehlung für das Gymnasium, drei Kinder für die Realschule 
und weitere drei Kinder für die Werkrealschule. Die Grundschul-
empfehlungen entsprachen dabei nicht immer den tatsächlichen 
Übergängen an die weiterführenden Schulen. So wechselten nur 
zwei Kinder tatsächlich auf das Gymnasium, während die Mehr-
heit an die Realschule wechselte. Zwei Kinder besuchen jeweils 
die Gemeinschaftsschule in Stetten a.k.M. und die Werkrealschu-
le in Meßstetten.

Bürgermeister Ewald Hoffmann bedankte sich für den ausführ-
lichen Bericht des Schulleiters. Es sei ein Erfolg, dass in den letz-
ten vier Jahren keine Fehlstunde verbucht werden musste. Er 
sei ständig mit dem Schulleiter wegen des Schulweges und der 
Ganztagsbetreuung in Kontakt.

Der Gemeinderat nahm den Schulbericht zur Kenntnis.

Abdeckung für Lehrschwimmbecken

Die vorhandene Abdeckung für das Lehrschwimmbecken wurde 
im Jahr 2009 im Rahmen eines Förderprogramms angeschafft. 
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Die Abdeckung ist zwischenzeitlich in Gänze verschlissen und 
sollte erneuert werden.

Auf Angebotsabfragen durch den Bürgermeister sind zwei Ange-
bote in Höhe von netto rund 20.000 € eingegangen.

Nach Aufzeichnungen des Hausmeisters zufolge sei weder ein 
Anstieg des Heizaufwands noch eine erhöhte Wassermenge in 
den vergangenen Wochen zu verzeichnen.

Aufgrund der sehr hohen Ersatzbeschaffungskosten wurde der 
ersatzlose Ausbau der Abdeckung für das Lehrschwimmbecken 
vorgeschlagen.

Die Gemeinderäte stimmten dem Verwaltungsvorschlag zu.

Anlegung eines Trekkingcamps mit Fördergeldern aus dem 
Naturpark Obere Donau

Bürgermeister Ewald Hoffmann schilderte, dass die Landschaft 
im Naturpark alles biete, was das Herz begehrt: Tagelange Wan-
derungen oder Radtouren in einer der vielfältigsten Landschaf-
ten Deutschlands und nach wie vor Wege, auf denen man kaum 
einen Menschen trifft. Der Naturpark Obere Donau, in dem 
Schwenningen Mitgliedsgemeinde sei, habe aus diesem Grund 
bereits schon fünf Trekkingcamps eröffnen dürfen. Die Nachfrage 
steige stetig.

Der Gemeinderat Schwenningen hatte sich zu diesem Thema 
bereits mehrfach beraten und sich dazu entschlossen, solch ein 
Camp in Schwenningen einzurichten.

Der Bürgermeister erklärte weiter, dass neben einer Kostenauf-
stellung auch bereits alle zu beteiligenden Stellen um ihre Zu-
stimmung befragt wurden. Ebenso sei ein Förderantrag beim 
Naturpark schnell gestellt, welcher mit einer 60%igen Förderung 
beschieden werden könne.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu und beauftragt Bür-
germeister Hoffmann mit der Stellung des Förderantrags. Die 
nötigen Haushaltsmittel werden mit Inkrafttreten des Haushalts-
plans 2025 zur Verfügung gestellt.

Bauhofhalle in der Gewerbestraße – Einbau einer Lagerbühne

Bürgermeister Ewald Hoffmann führte aus, dass seit Erbauung 
der Bauhofhalle in der Gewerbestraße, seitens der Bauhofmitar-
beiter moniert werde, dass der Platz an Grundfläche nicht ausrei-
chend sei. So müsse man viel Zeit und Mühen in die Lagerlogis-
tik einbringen. Nahezu täglich müsse man Paletten, Fahrzeuge, 
Kraftfahrzeuge und bewegliches Material von A nach B schaffen.

Die Bauhofhalle habe zwar eine beschränkte Grundfläche zur 
Verfügung, sei aber sehr hoch gebaut. Hier wäre es sinnvoll, eine 
Lagerbühne halbseitig in die Halle einzubringen. So könnten Ma-
terialien via Radlader auf die Empore gehoben und zwischenge-
lagert werden!

Der Gemeinderat hat sich die Situation vor Ort bereits am 
10.10.2024 angeschaut.

Nachdem drei Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert 
wurden, wurde lediglich ein Angebot abgegeben.

Der Gemeinderat Schwenningen stimmt dem Angebot der 
Fa. Wetterer Holzbau zum Einbau einer Lagerbühne „Fichte 
Rauspund 28 mm gehobelt, technisch getrocknet mit Keilnut als 
Flächenebenerbelag“ zum Angebotspreis von netto 15.369,12 € 
zu und stellt die nötigen Haushaltsmittel mit Inkrafttreten des 
Haushaltsplan 2025 zur Verfügung. Gleichzeitig solle überprüft 
werden, ob evtl. Finanzmittel aus dem Haushalt 2024 eingesetzt 
werden könnten.

Annahme von Spenden

Auch im vergangenen Jahr stellte die Fa. Greber Bau GmbH den 
Weihnachtsbaum am Adlerplatz auf. Hierfür stellte die Firma eine 
Rechnung und spendete sie wieder der Gemeinde. Bürgermeis-
ter Hoffmann bedankte sich für die Spende der Fa. Greber Bau 
GmbH. Der Gemeinderat stimmte der Spendenannahme zu.

Verschiedenes

Kosten des Neujahrsempfangs 2025

Der Bürgermeister informierte die Gemeinderäte über die Kosten 
des Neujahrsempfangs 2025. Diese betrugen beim Neujahrs-
empfang in diesem Jahr 737,98 €. Vor 2 Jahren, im Jahr 2023, la-
gen die Kosten bei 4.025,45 €. So hätte die Gemeinde durch das 
Nichtverpflichten eines auswärtigen Künstlers, ein einfacheres 
Catering und die Unterstützung zweier Sponsoren insgesamt rd. 
3.200 € einspart.

Breitband-Förderbescheid für die OEW

Bürgermeister Hoffmann teilte mit, dass die OEW-Breitband 
GmbH die noch ausstehenden Förderbescheide des Landes Ba-
den-Württemberg für den Glasfaserausbau in unserer Kommune 
erhalten hat. Somit seien die Unsicherheiten, die durch die im 
vergangenen Jahr vom Innenministerium ausgerufene Unterbre-
chung der Förderprojekte entstanden sind, beseitigt und der wei-
teren Durchführung des betroffenen Projekts stehe somit nichts 
mehr im Wege.

Amtliche Bekanntmachungen

Achtung – Redaktionsschluss vorverlegt

Der Redaktionsschluss für das Amtsblatt, Ausgabe KW 10 wird 
auf Montag, 03.03.2025 um 10:00 Uhr vorverlegt.

Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Wir bitten um Beachtung!

Öffnungszeiten bzw. Schließungstage während 
der Bundestagswahl und der Fasnet

Rathaus und Bürgerbüro

Das Rathaus ist ab Schmotziger Donnerstag, 27.02.2025 bis 
einschließlich Fasnetsdienstag, 04.03.2025 geschlossen.

Telefonische Erreichbarkeit in dringenden Fällen von 8:30 
Uhr bis 11:30 Uhr.

Lehrschwimmbad:

Das Schwimmbad ist in den Fasnetsferien vom Schmotzigen 
Donnerstag, 27.02.2025 bis einschließlich Aschermitt-
woch, 05.03.2025 geschlossen.

Heuberghalle:

Die Heuberghalle ist aufgrund der Bundestagswahl und der 
Fasnet von Freitag, 21.02.2025 bis Sonntag, 02.03.2025 für 
den Sportbetrieb geschlossen.

Ebenso ist die Halle am Samstag, 08.03.2025, wegen des 
Flohmarkts „Rund ums Kind“ für den Sportbetrieb geschlos-
sen.

Wir bitten um Beachtung!

Forstpflanzenbestellung

Bei einer Sammelbestellung von Forstpflanzen für den Privatwald 
können wieder preisgünstig Pflanzen bezogen werden.

Wer Interesse hat, kann bis Freitag, 07.03.2025, seine gewünsch-
ten Pflanzen bestellen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Försterin Patricia Pöhler, per 
E-Mail unter patricia.poehler@lrasig.de oder Tel.: 07579/933417.
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Grüngutsaison auf den Recyclinghöfen  
beginnt am 11. März 2025

Die Anlieferung von krautigen Grünabfällen ist ab Diens-
tag, 11. März 2025, zu den üblichen Öffnungszeiten wieder 
auf allen Recyclinghöfen im Landkreis Sigmaringen möglich. 
Zu den krautigen Grünabfällen gehören Laub, Heckenrück-
schnitt, Schilf und alle weiteren pflanzlichen Abfälle. Holzige 
Grünabfälle ab einem Stammdurchmesser von mindestens 
drei Zentimetern werden ganzjährig angenommen. Störstoffe 
wie Folien, Plastik, Schnüre, Steine oder Metalle dürfen nicht 
mit angeliefert werden.

Weitere Informationen sind erhältlich über die Abfall-
App der Kreisabfallwirtschaft und über die Internetseite  
www.landkreis-sigmaringen.de/abfallwirtschaft. Fragen be-
antworten die Mitarbeitenden der Abfallberatung zudem ger-
ne unter der Telefonnummer 07571 102-6677 und per E-Mail an 
abfallberatung-kaw@lrasig.de.

Hunde anleinen und Hundekot entfernen!
Freilaufende Hunde und Verunreinigungen  
sorgen für Ärger

Hundehalter haben Rechte und Pflichten. Informieren Sie sich 
über die Gesetze, die als Hundebesitzer zu beachten sind, be-
vor Sie sich einen Hund als Haustier anschaffen.

Da gibt es die Anmeldepflicht, die Leinenpflicht, die Maul-
korbpflicht und die Pflicht, Hundekot zu beseitigen.

Auch wenn Sie Ihren Hund angemeldet haben und Hunde-
steuer bezahlen, sind Sie selbst verpflichtet, den Schmutz Ihres 
Tieres zu entfernen. Die verbreitete Meinung und oft benutzte 
Ausrede, durch die Zahlung der Hundesteuer gewisserma-
ßen davon befreit zu sein, ist falsch. Der Hundebesitzer ist für 
seinen Hund verantwortlich, und das gilt auch, wenn er sein 
Häufchen macht. Der Hundekot stellt eine Verunreinigung dar, 
die sofort zu entfernen ist. Dieses gilt nicht nur für öffentliche 
Gehwege und Straßen, landwirtschaftliche Grundstücke, son-
dern auch für Park- und Grünanlagen.

Bedenken Sie, dass eine Nichtbeachtung der Hundekotent-
sorgung eine Ordnungswidrigkeit darstellt und ein Bußgeld 
zur Folge haben kann. Die Hundekotentfernung ist zwar keine 
schöne Sache, aber sie sollten für jeden Hundebesitzer selbst-
verständlich sein. Geben Sie ein gutes Beispiel und beseitigen 
Sie die Hinterlassenschaft Ihres Hundes.

Liegengelassener Hundekot ist nicht nur eine Sauerei, son-
dern auch eine nicht zu unterschätzende Infektionsquelle. 
Besonders Kinder und abgeschwächte Erwachsene sind durch 
die Übertragung von Salmonellen, Hundewürmern, Haken-
würmern und Bandwürmern gefährdet. Diese können Ursache 
von verschiedenen Augen-, Leber-, Lungen- und Gehirner-
krankungen sein. Für Geh- und Sehbehinderte stellt Hundekot 
sogar eine Unfallgefahr dar.

Die Ortspolizeibehörde informiert:  
Reisigverbrennung ist anmeldepflichtig
Gemäß der Verordnung der Landesregierung über die Beseiti-
gung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsan-
lagen, dürfen pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, in Gebieten des 
Außenbereiches auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, unter 
strengen Voraussetzungen verbrannt werden:
•	 Die Abfälle müssen zur Verbrennung so weit wie möglich zu 

Haufen oder Schwaden zusammengefasst werden.
•	 Flächenhaftes Abbrennen ist unzulässig.
•	 Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst 

geringer Rauchentwicklung verbrennen.

•	 Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass das Feuer 
ständig unter Kontrolle gehalten werden kann.

•	 Durch Rauchentwicklung dürfen keine Verkehrsbehinderun-
gen und keine erheblichen Belästigungen entstehen.

•	 Die Mindestabstände müssen zwingend eingehalten werden 
(200 m von Autobahnen, 100 m von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen, 50 m von Gebäuden und Baumbeständen).

•	 Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden.
•	 Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang darf nicht 

verbrannt werden.
•	 Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erlo-

schen sein, Verbrennungsrückstände sind zeitnah in den Bo-
den einzuarbeiten.

Das Verbrennen von größeren Mengen pflanzlicher Abfälle 
ist außerdem rechtzeitig vorher (mindestens 3 Tage), unter 
Angabe der genauen Örtlichkeit (Gewannname, Flurstücks-
nummer), der Ortspolizeibehörde (Rathaus Schwenningen, 
Tel. 07579/9212-0 oder E-Mail: info@schwenningen.de) an-
zuzeigen.
Die zusätzliche Mitteilung an die Leitstelle Oberschwaben ist 
nicht notwendig!
Die Anzeige entbindet den Verursacher jedoch nicht von den 
o.g. Pflichten. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass mit der Anzeige ein möglicher kostenpflichtiger Einsatz 
der Feuerwehr vermieden werden kann. Wenn von besorgten 
Bürgern eine Meldung über ein aufsehenerregendes oder 
bedrohlich aussehendes Feuer eingeht, so muss dieser Mel-
dung nachgegangen werden und die Feuerwehr ausrücken. 
Dies ist auch deshalb erforderlich, da auch ein der Ortspoli-
zeibehörde angezeigtes Feuer außer Kontrolle geraten kann.
Am sinnvollsten ist es deshalb, die entstehenden pflanzlichen 
Abfälle durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, unter-
graben, unterpflügen oder kompostieren zu beseitigen. Dies ist 
bedeutend umweltverträglicher als das Verbrennen.
Auf der Homepage der Gemeinde Schwenningen gibt es unter 
der Rubrik „Rathausformulare“ einen Vordruck, mit dem das Rei-
sig verbrennen dem Rathaus angezeigt werden kann.

Hier auch die Druckversion für Sie zum Heraustrennen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

Anzeige: Verbrennen pflanzlicher Abfälle
gem. Verordnung der Landesregierung über die Beseitigung 
pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen

Name des Anzeigenden: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tag/Datum/Uhrzeit der Anzeige: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name des Anzeigenden: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Angaben zu Grundstück und Grundstückseigentümer/-in, 
auf dem die Abfälle verbrannt werden: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Grundstückseigentümer/-in: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gewannname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Richtung (rechts/links): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Flurstücks-Nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tag/Datum/Uhrzeit der Verbrennung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Handynummer und ggf. Name des Verantwortlichen vor Ort: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Fundamt

Im Fundamt Schwenningen wurden folgende  
Gegenstände abgegeben:

- Ohrringe

Der/die Verlierer/-in möchte sich während der Öffnungszeiten 
bitte im Rathaus Schwenningen, Zimmer 1, Fundamt, melden.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Agentur für Arbeit

Telefonberatung zum Wiedereinstieg

Am 06. März 2025 von 10 bis 14 Uhr bieten Tanja Modica und 
Martina Schnabel, Berufsberaterinnen im Erwerbsleben im Ver-
bund Schwarzwald-Bodensee-Oberschwaben der Agentur für 
Arbeit, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin 
unter 07433 951-186 und 07433 951-187 eine spezielle Beratung 
zum Thema Weiterbildung an. Sie ist für Frauen gedacht, die sich 
beruflich weiterbilden möchten, egal ob sie in Beschäftigung 
sind oder beruflich wieder einsteigen möchten. Die Berufsbera-
terinnen zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, ans Ziel zu ge-
langen.

Die Beratungen finden telefonisch statt. Sie können auch als Vi-
deoberatung durchgeführt werden. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Im Laufe des Jahres sind weitere Telefonberatungen und zahl-
reiche Informationsveranstaltungen in der Veranstaltungsreihe 
geplant. Mehr Informationen zum gesamten Programm gibt es 
unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/balingen/veran-
staltungsreihen-frauen.

Azubi-Speeddating

Am Mittwoch, dem 12. März 2025, veranstaltet die Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr in Alb-
stadt ein Speeddating für Jugendliche und junge Erwachsene auf 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz ab Herbst 2025. In der 
Agentur für Arbeit in der Zieglerstraße 7 in Albstadt treffen sich 
Ausbildende und Ausbildungsplatzsuchende in lockerer Atmo-
sphäre zu kurzen Vorstellungsgesprächen.

Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann sich bis zum 10. März 
per E-Mail an Balingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder 
telefonisch unter 07433 951-256 einen Termin sichern. Kurzent-
schlossene können ohne vorherige Anmeldung teilnehmen.

Das Speed-Dating ist der einfachste Weg, Ausbildungsplatzsu-
chende und Unternehmen auf unkomplizierte Art zusammenzu-
bringen. Stimmen die Chemie und die Anforderungen, steht der 
Weg für ein Wiedersehen offen.

Folgende Unternehmen aus der Region sind dabei:

August Steinmeyer GmbH & Co. KG, Gebrüder Frei GmbH & Co. 
KG, Groz-Beckert KG, Gustav Daiber GmbH Stickerei und Transfer-
motive, Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Johs. Boss GmbH 
& Co. KG Werkzeugfabrik, KOCHmarkt KG, Korn Recycling GmbH, 
Linder Sanitär Heizung Solar e.K., Mayer & Cie. GmbH & Co. KG, 
Peter Müller GmbH, SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH
Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es in der Veran-

staltungsdatenbank unter https://web.arbeitsagentur.de/portal/
metasuche/suche/veranstaltungen/10000-2001474790-V.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Jugendschutz gilt auch an der Fasnet

Der Landkreis Sigmaringen nimmt die bevorstehende Fasnetszeit 
zum Anlass, auf wichtige Regelungen im Jugendschutzgesetz 
hinzuweisen. Denn auch wenn die närrische Zeit in vielerlei Hin-
sicht einen Ausnahmezustand darstellen mag: Für den Jugend-
schutz gilt das nicht.

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) richtet sich an Eltern und Ver-
anstalter. Denn sie sind es, die die Vorschriften umsetzen müssen 
– etwa bei Festen, Partys und Konzerten. Die wichtigsten Rege-
lungen im Überblick:

Ausgehzeiten:

Die Teilnahme an „öffentlichen Tanzveranstaltungen“ – wozu 
auch Fasnetsveranstaltungen zählen – ist ab 16 Jahren möglich. 
Für Jugendliche unter 18 gilt allerdings, dass sie diese spätestens 
um 0 Uhr verlassen müssen. Eine gute Hilfe für die Veranstalter ist 
dabei der „Party-Pass“, den die Jugendlichen am Eingang hinter-
legen müssen. Auf diese Weise wird sichtbar, wer beim Erreichen 
der Zeitgrenzen noch in der Halle oder im Zelt ist. Den Party-Pass 
zu verwenden, ist eine Entscheidung des Veranstalters, der die-
sen im Rahmen des Hausrechts einfordern kann. Weitere Infor-
mationen dazu gibt es auf der Internetseite www.partypass.de.

Eine „erziehungsbeauftragte Person“ zu benennen ist nach dem 
Jugendschutzgesetz zwar möglich, allerdings rät das Jugendamt 
davon ab. Über das Hausrecht kann jeder Veranstalter diese Be-
auftragung ablehnen, einen Anspruch auf Anwesenheit mit der 
erziehungsbeauftragten Person gibt es nicht. Im Landkreis Sig-
maringen gibt es die freiwillige Selbstverpflichtung aller Veran-
stalter, ihre Feste spätestens um 21 Uhr zu beginnen und spätes-
tens um 3 Uhr zu beenden.

Alkohol:

Unter 16 Jahren ist Alkohol generell verboten. Ab 16 Jahren dür-
fen vergorene Alkoholika wie Wein, Bier, Sekt und Most konsu-
miert werden, erst ab 18 auch branntweinhaltige („harte“) Alko-
holika. Das Gesetz ahndet dabei nicht nur den Verkauf, sondern 
auch den Konsum von alkoholhaltigen Getränken. Das bedeutet, 
dass der Veranstalter kontrollieren muss, wer was konsumiert. In 
der Praxis ist das zwar schwer umsetzbar, es sollten allerdings alle 
möglichen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Alkohol darf 
in der Veranstaltungswerbung nicht auftauchen. Besondere Vor-
sicht ist wegen sogenannter „K.-o.-Tropfen“ angesagt: Veranstal-
tungsbesucherinnen und -besucher sollten ihre Getränke nie aus 
den Augen lassen und nur von Leuten Getränke annehmen, de-
nen sie vertrauen. Die Gäste sollten aufeinander aufpassen und 
im Zweifelsfall den Rettungsdienst rufen.

Rauchen:

Rauchen ist unter 18 Jahren generell verboten. In allen Hallen 
besteht zudem Rauchverbot. Das bedeutet, dass Raucher-Areale 
außerhalb des geschlossenen Festraums eingerichtet werden 
müssen. Wer sich als Veranstalter weniger Stress machen will, 
richtet die Raucherbereiche so ein, dass nicht jedes Mal die Ein-
gangskontrolle passiert werden muss. Das Rauchverbot beinhal-
tet auch E-Zigaretten, Shishas und Vapes.

Weitere Fragen zum Jugendschutz beantworten Dietmar Unterri-
cker, Leiter der Kinder- und Jugendagentur des Landkreises Sigma-
ringen („jumax“), E-Mail: dietmar.unterricker@lrasig.de, sowie geeig-
nete Ansprechpartner der Polizei per E-Mail an
ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. Detaillierte In-
formationen sind zudem erhältlich über die Internetseite  
www.polizei-beratung.de.
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Öffentliche Einrichtungen * Behörden * wichtige Termine 
 

 
Öffnungszeiten 

 

Bücherei (im Pfarrheim), Tel: 577: 
Montag  15:30­18:30 Uhr 
Mittwoch  derzeit geschlossen 
 

Forstrevier  
Beuron/Schwenningen:  Tel: 933417 
Försterin Patricia Pöhler  Handy: 0173­3013949 

  E­Mail:  patricia.poehler@lrasig.de 
 

Hilfe von Haus zu Haus e.V. Nachbarschaftshilfe   
Geschäftsführerin: Gabi Heim  Tel: 07575/2650 
E­Mail: nachbarschaftshilfe.heim@web.de  
Homepage: www.hilfe­von­haus­zu­haus.de 
Ansprechpartnerin für Schwenningen:  
Ingrid Reiser  Tel: 07579/549 

Lehrschwimmbecken in der Grundschule: 
Erwachsenen­ & Kleinkindschwimmen Di. 17:00­18:45 Uhr 
Öffentliches Schwimmen  Do.17:00­18:45 Uhr 
Öffentliches Schwimmen  Sa.13:00­14:45 Uhr 
 

Postverkaufspunkt für Briefmarken und Paketmarken 
in Bäckerei Remensperger  Tel: 9334220 
Montag – Freitag:  06:00 ­ 12:30 Uhr u. 14:30 ­ 18:00 Uhr 
Samstag:  06:00 ­ 12:00 Uhr 

Rathaus Schwenningen:   Tel: 9212­0, Fax: 9212­50 
Email: info@schwenningen.de, www.schwenningen.de 
 

Montag:     08:30 ­ 11:30 Uhr  
Dienstag:     vormittags geschlossen     14:00 ­ 18:00 Uhr 
Mittwoch:     08:30 ­ 11:30 Uhr               14:00 ­ 17:00 Uhr 
Donnerstag:   ganztags geschlossen 
Freitag:      08:30 ­ 11:30 Uhr 
 
Standesamt Stetten am kalten Markt­Schwenningen 
nur im Rathaus Stetten a.k.M. EG Zi.5, Tel: 07573/9515­11 
Montag bis Mittwoch  08:15 ­ 12:15 Uhr 
Donnerstag  14:00 ­ 18:30 Uhr 
Freitag  08:15 ­ 12:15 Uhr 
 
Recyclinghof (bei der Kläranlage): 
Winteröffnungszeiten ab 27.10.2024: 
Freitag                                                      15:00 ­ 17:00 Uhr 
Samstag  08:00 ­ 12:00 Uhr 

Finanzamt Sigmaringen: 
Montag­Mittwoch:  08:00 ­ 13:00 Uhr 
Donnerstag:  08:00 ­ 17:30 Uhr 
Freitag:  08:00 ­ 12:00 Uhr 

Jugendmusikschule Zollernalb e.V. 
Hauptstraße 21 (Rathaus)  Tel: 07427/8654 
72359 Dotternhausen  Fax: 07427/6141 

Landratsamt Sigmaringen:   Tel: 07571/102­0 
Montag  08:30 ­ 12:00 Uhr 
Dienstag   07:30 ­ 16:00 Uhr 
Mittwoch  08:30 ­ 12:00 Uhr 
Donnerstag  07:30 ­ 18:00 Uhr 
Freitag   08:30 ­ 12:00 Uhr 
 
Tierkörperbeseitigung ZTN Süd Standort: Orsingen  
  Tel: 07774/93390   
  Fax: 07774/933933 

Zentraldeponie Ringgenbach:   Tel: 07575/9236­0 
Montag­Donnerstag:  08:00 ­ 12:00 u. 13:00 ­ 16:30 Uhr 
Freitag:  08:00 ­ 12:00 u. 13:00 ­ 17:00 Uhr 

Samstag:                                                  08:00 ­ 12:00 Uhr 

Termine 
 
 

Abfuhr Papiertonne 
Dienstag, 25.03.2025, ab 06:00 Uhr 
 

Abfuhr Gelber Sack 
Donnerstag, 06.03.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 20.03.2025, ab 06.00 Uhr 
 
Abfuhr Restmüll 
Donnerstag, 06.03.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 20.03.2025, ab 06.00 Uhr 
 
Abfuhr Biotonne 
Donnerstag, 13.03.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 27.03.2025, ab 06.00 Uhr 
 

Grüngutbündelsammlung 
Dienstag, 18.03.2025 
 

Problemstoffe am Rathausplatz 
Freitag, 12.04.2025, 14:30 Uhr – 15:15 Uhr 
 
 

Behörden­Sprechtage 
 

Sozialverband VdK  
Kreisgeschäftsstelle Sigmaringen 
In der Au 20, 72488 Sigmaringen 
Anmeldung unter  Tel: 07571/13050 
Montag  9:00 ­ 11:00 Uhr 
Dienstag  9:00 ­ 11:00 Uhr 
 
Deutsche Rentenversicherung 
Auskunfts­ und Beratungsstelle Sigmaringen, 
Leopoldplatz 1, 72488 Sigmaringen 
Bitte telefonisch einen Termin vereinbaren unter 
  Tel: 07571/7452­0 
 
Handwerkskammer Reutlingen 
Beratungsangebot für Existenzgründer und bestehende 
Betriebe 
Terminvereinbarung unter   Tel: 07571/7477­13 
 
Landwirtschaftl. Familienberatung der Kirchen Baden 
Sprechzeiten regelmäßig mittwochs von 08:30 ­ 12:00 Uhr 
Beratungsgespräche nach tel. Vereinbarung. Hofbesuche 
sind nach tel. Absprache gerne möglich. Tel: 07575/4898 
 
 
Caritas­Verband Sigmaringen 
 
Erziehungsberatungsstelle: 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche.  
Anmeldung:     Tel. 07571 / 7301­60  
oder erziehungsberatung@caritas­sigmaringen.de  
 
Lichtblick:  
Anlaufstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen.  
Anmeldung:     Tel. 07571 / 7301­50  
oder lichtblick@caritas­sigmaringen.de  
 
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG): 
Anmeldung:       Tel. 07571 / 7301­0  
oder bhg@caritas­sigmaringen.de  


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Notrufe 
 
Rathaus 
Schwenningen  9212­0 
 
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst        112 
 
Polizei Notruf  110 
 
Polizeiposten  07573/815 
Stetten a.k.M.  07573/816 
                
EnBW (Strom) 
Service­Telefon  0721/72586­001 
Störung  0800/ 3629­477 
 
Telefonseelsorge   08001110111 
 
Schwarzwald 
Bodensee e.V.  08001110222 
Rund um die Uhr gebührenfrei ein 
Mensch, der zuhört. 
 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
  08000 116 016 
 
Schwanger und keiner darf es 
erfahren   0800 40 40 020 
 
Feuerwehrleitstelle     
0751/50915335 
 

Krankentransporte 
 

 

Tel.: 19222 
 

 

Beratung 
 
Familien­Gesundheits­
zentrum – guter und 
gesunder Start  
Hebammensprechstunde und 
Fachstelle für Frühe Hilfen 
„Familie am Start“ 
Information, Unterstützung und 
Beratung für Familien rund um 
die Geburt bis zum Leben mit 
dem Kind. 
Leopoldstraße 4 
72477 Sigmaringen 
Tel.: 07571/102­4209 
www.landkreis­
sigmaringen.de/fgz  
 
HIV/AIDS Sprechstunde 
Findet im Landratsamt SIG 
donnerstags ab 14:30 Uhr  
nach Terminvereinbarung statt.  
(Terminvereinbarung unter: 
07571/102­6401, anonym, kostenlos, 
auch telefonisch). 
 
 
 
 
 
 

Ehe­, Familien­ und Lebensberatung, 
Beratung für Menschen im 
fortgeschrittenen Alter  
Tel. 07571/5787, elf­sig@t­online.de, 
In der Vorstadt 2, 72488 Sigmaringen 
 
Kreuzbund e.V. Stetten a.k.M. 
Tel: 07573/2830 
Hilfe für Suchtkranke 
 
Weisser Ring 
Opferschutz­Opferrechte­Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
0151/55164829 
 
Schuldnerberatungsstelle 
Sigmaringen 
schuldnerberatung@Irasig.de 
 

Ärzte 
 
Bundesweite Rufnummer für den 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(allgemein,­ kinder­, augen­ und 
HNO­ärztlicher Bereitschafts­
dienst): und Online­Sprechstunde 
(docdirekt): 
 

116 117 
 

Die Nummer 116 117 gilt für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst. 
Die Sprechzeiten der Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstpraxis im 
Krankenhaus Sigmaringen sind an 
Wochenenden und Feiertagen von 08.00 
Uhr ­ 19.00 Uhr. Mobile Patienten können 
diese ohne Anmeldung aufsuchen. 
Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht 
in der Lage sind, die Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstpraxis aufzusuchen, 
werden über die  
116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der 
sie dann zu Hause aufsucht. 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden 
Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in 
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf 
aufgesucht. 
 
Anschrift der Bereitschaftspraxis 
Sigmaringen: 
Allgemeine Bereitschaftspraxis 
Sigmaringen 
SRH­Krankenhaus Sigmaringen 
Hohenzollernstraße 40, 1. Stock 
72488 Sigmaringen 
 
Falls eine technische Panne auftreten 
sollte, wenden Sie sich bitte unter 19222 
an die Leitstelle des Roten Kreuzes. 
 
 

Zahnarzt 
 
Einheitliche Notfalldienstnummer: 
Tel: 0761/12012000 
gibt Auskunft über den zahnärztlichen 
Notdienst in unmittelbarer Umgebung 

Apotheken­Notdienst 
 
Wähle die 22 8 33 
 

• per Anruf von jedem Handy 
ohne Vorwahl, 
• per SMS mit „apo" an die 
22833 von jedem Handy, 
• per Anruf der 0137 888 22833 
aus dem deutschen Festnetz 
(50 ct/ Anruf), 
• unter www.22833.mobi per 
Handy zur Notdienst­Apotheke 
surfen oder zu Hause unter 
www.aponet.de auf kostenlose 
Suche gehen. 
 

Krankenpflege 
 
Sozialstation St. Heimerad 
Meßkirch/Stetten a. k. M. 
Mo. und Do. 8:00 Uhr ­ 12:30 Uhr  
Mauritiusplatz 16 
72510 Stetten a. k. M.  
Tel.: 07573/9585737 
 
Di/Mi/Fr 8:00 Uhr ­ 16:00 Uhr 
Stockacher Straße 26/1 
88605 Meßkirch 
Tel: 07575/920600­0 
www.sozialstation­messkirch.de  
 
DRK Sozialstation 
(Pflege, Hausnotruf, Essen auf 
Rädern, Haushaltshilfen, 
Nachbarschaftshilfen) 
Rund um die Uhr: 
Tel: 0171/2875065 
Geschäftsstelle: 07571/742345 
 
Hilfe für Familien – 
Familienwerk Sölden 
Einsatzleiterin: Sabine Mutschler  
Tel. 07575/209531 
Mail: 
sabine.mutschler@familienwerk­
soelden.de  
 
Pflegestützpunkt 
Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe­ und 
pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige. 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. 07572/7137­368,­372,­ 431 
 
Öffnungszeiten: 
vormittags 
Mo. ­ Do. 09:30 ­ 11:30 Uhr  
nachmittags  
Do. 16:00 ­ 17:30 Uhr 
 
Um Terminvereinbarung wird 
gebeten.
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Ihr feiert – wir fahren: Nahverkehr führt schnell und 
sicher zu Fasnetsveranstaltungen

Während der Fasnetszeit finden im Landkreis Sigmaringen zahl-
reiche Narrentreffen, Feste und Umzüge statt. Um sicher und 
stressfrei von A nach B zu gelangen, empfiehlt der Fachbereich 
Kommunales und Nahverkehr des Landratsamts Sigmaringen die 
Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Mit die-
sem lässt es sich sicher, nachhaltig und unbeschwert feiern.

Die Busse und Bahnen bieten eine bequeme und sichere Mög-
lichkeit, um zu den verschiedenen Fastnachtsveranstaltungen 
zu gelangen, ohne sich um Parkplatzsuche oder den Verkehr 
kümmern zu müssen. Das gut ausgebaute Liniennetz ermöglicht 
dabei auch in den Abend- bis Nachtstunden die sichere An- und 
Abreise über die Kreisgrenzen hinweg.

Im Zusammenspiel mit den zahlreichen Zugverbindungen sind 
die im Stundentakt fahrenden RegioBus-Linien mit dem Regio-
Bus 500 zwischen Sigmaringen und Überlingen, dem RegioBus 
600 zwischen Sigmaringen und Meßkirch sowie dem RegioBus 
800 zwischen Bad Saulgau und Pfullendorf das geeignete Ver-
kehrsmittel der Wahl bei Veranstaltungen aller Art. Daneben ga-
rantieren auch andere Linien, etwa die L466 zwischen Mengen, 
Hohentengen und Bad Saulgau, die hohen Standards des Bus-
netzes im Landkreis. Mit ihnen steht ebenfalls ein gutes Beförde-
rungsangebot zur Verfügung.

Die jeweils beste Verbindung ist zu finden über die Internetsei-
te des Verkehrsbunds Neckar-Alb-Donau (www.naldo.de) oder 
über dessen App. Auskünfte zum Schienenverkehr gibt es über 
die Homepage der Deutschen Bahn (www.bahn.de) oder die DB-
App.

Entsorgungsanlage Ringgenbach öffnet am 5. März 
2025 später

Wegen einer internen Fortbildung der Mitarbeitenden öffnet 
die Entsorgungsanlage Ringgenbach mit Abfallumladestation, 
Recyclingstation und Grünabfallkompostierungsanlage am Mitt-
woch, 5. März 2025, erst um 10 Uhr. Regulärer Betrieb ist an 
diesem Tag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr.

Darüber hinaus ist die Entsorgungsanlage zu den üblichen Öff-
nungszeiten erreichbar: montags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 
bis 16.30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 
13 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr 
sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Letzter Einlass ist 15 Minuten vor 
Ende der Öffnungszeiten, also um 11.45 Uhr und um 16.15 Uhr 
beziehungsweise freitags um 16.45 Uhr.

Fragen beantworten die Mitarbeitenden der Kreisabfallwirtschaft 
gerne unter der Telefonnummer 07571 102-6677 und per E-Mail 
an abfallberatung-kaw@lrasig.de. Weitere Informationen gibt es 
auch über die Abfall-App der Kreisabfallwirtschaft und auf der In-
ternetseite des Landkreises: 
www.landkreis-sigmaringen.de/abfallwirtschaft.

Kulturschwerpunkt zu Frauen im Landkreis  
Sigmaringen geht in den Endspurt

Unter dem Titel „SIGnifikante Frauen im Landkreis Sigmaringen“ 
widmet der Landkreis Sigmaringen sein Kulturjahr 2024/25 der 
weiblichen Hälfte der Landkreisbevölkerung. Wo stehen Frauen 
im Landkreis Sigmaringen heute? Welche Rolle spielen sie in der 
und für die Gesellschaft? Was bewegt und beflügelt sie? Diesen 
und weiteren Fragen spürt ein breit gefächertes Veranstaltungs-
programm nach. Die Angebote sind dabei so vielfältig und bunt 
wie das Leben selbst und zeichnen ein komplexes Bild über das 
Leben von Frauen im Landkreis Sigmaringen in Vergangenheit 
und Gegenwart. Mit einigen interessanten Veranstaltungen von 
Frauen für Frauen geht der Kulturschwerpunkt 2024/25 in den 
Endspurt:

Freitag, 7. März 2025, 18.30 Uhr: Der Weltgebetstag wird in die-
sem Jahr von den Frauen der Cookinseln veranstaltet und steht 

unter dem Motto „Wonderful made“ („Wunderbar erschaffen“). In 
mehr als 120 Ländern wird der Weltgebetstag in ökumenischen 
Gottesdiensten begangen. Aus diesem Anlass laden die Frauen 
von der katholischen Frauengemeinschaft im Dekanat Sigmarin-
gen-Meßkirch zu Begegnung und Austausch, Gebet und Musik 
sowie Informationen mit Bildern und Texten über die Cookinseln 
in den Verena-Saal nach Engelswies ein.

Montag, 17. März 2025, 20 Uhr: Über die Beteiligung von 
Frauen am Bauernkrieg ist wenig bekannt. Historikerin Dr. Jani-
ne Maegraith (Cambridge) hat sich auf Spurensuche begeben, 
um anhand der Quellen aktive oder betroffene Frauen aufzu-
spüren. Ihr Untersuchungsgebiet erstreckt sich dabei von Süd-
westdeutschland bis nach Tirol. In ihrem Vortrag „Von Bittstel-
lerinnen zu Plünderinnen. Beteiligten sich Frauen an den 
Aufständen von 1525?“ im Staatsarchiv Sigmaringen wird 
Maegraith die Ergebnisse ihrer Forschungen präsentieren.

Dienstag, 18. März 2025, 19 Uhr: Beim Kabarettabend zum 
Frauentag in der Aula der Bilharzschule in Sigmaringen wird 
die selbsternannte „Beauftragte für Schanzengleichheit“ Marlies 
Blume mit ihrem Programm „Zur Sache Frau“ für Unterhaltung 
sorgen, bei der sowohl die Lachmuskeln als auch die Gehirnzellen 
beansprucht werden. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 5. April 2025, 10 bis 16 Uhr: In ihrem Workshop 
„Kreative Auszeit – Frühlingserwachen“ lädt Naturpädagogin 
Bettina Neubrand dazu ein, sich von jahreszeitlichen Beson-
derheiten in der Natur inspirieren zu lassen und aus natürlichen 
Fundstücken kreative Werke zu gestalten. Treffpunkt ist der Grill-
platz „Fürstenhöhe“ bei Sigmaringen. Die Teilnahme kostet 10 
Euro pro Person. Anmeldungen sind möglich bis Sonntag, 23. 
März, per E-Mail an mail@fbz-sigmaringen.de. Dort gibt es auch 
weitere Informationen.

Interaktive Karte zeigt still- und babyfreundliche 
Orte im Landkreis Sigmaringen

Vor allem unterwegs kann das 
Stillen zu einer echten Heraus-
forderung werden: Viele Mütter 
fühlen sich in der Öffentlichkeit 
beobachtet, befürchten unan-
gemessene Reaktionen oder 
finden es schwierig, geeignete 
Rückzugsorte zu finden. Des-
halb setzt sich das Familienge-
sundheitszentrum des Land-
kreises Sigmaringen dafür ein, 
still- und babyfreundliche Orte 
zu schaffen – mit zunehmen-
dem Erfolg. Mehr als 25 solcher 
Orte sind inzwischen in einer 
interaktiven Karte und auf ei-
ner Übersicht des Landkreises zu finden.

Zuletzt hatte das Familiengesundheitszentrum anlässlich der 
Weltstillwoche im Herbst 2024 einen Aufruf gestartet, um still- 
und babyfreundliche Orte im Landkreis zu finden. Daraufhin er-
klärten zahlreiche Geschäfte, Lokale und öffentliche Einrichtun-
gen ihre Bereitschaft, stillfreundliche Rückzugsorte zu schaffen. 
Die teilnehmenden Einrichtungen sind mit speziellen Stickern 
gekennzeichnet.

„Die positive Resonanz zeigt, wie wichtig es ist, solche Orte sicht-
bar zu machen“, sagt Clara Volk, Leiterin der Geschäftsstelle der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz im Landkreis Sigmaringen. 
„Mit der interaktiven Karte möchten wir Familien unterstützen, 
damit sie unterwegs leichter eine geeignete Möglichkeit zum 
Stillen oder Füttern finden. Wir hoffen, dass sich weiterhin viele 
Einrichtungen beteiligen, um das Angebot weiter auszubauen.“

Stillen bietet viele gesundheitliche Vorteile für Mutter und Kind. 
In den ersten sechs Monaten wird empfohlen, Säuglinge aus-
schließlich zu stillen. Auch danach kann Stillen neben der Beikost 
eine wertvolle Ergänzung sein. Unterwegs hilft die interaktive 

 
Ein spezieller Sticker kennzeich-
net teilnehmende Orte im Land-
kreis Sigmaringen als still- und 
babyfreundlich.
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Karte dabei, einen passenden still- und babyfreundlichen Ort zu 
finden. Abrufbar ist sie im Internet unter 
giswelt.landkreis-sigmaringen.de/stillundbabyfreundlicheorte.

Darüber hinaus gibt es eine Liste der Orte zum Download unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/stillorte. Interessierte Geschäfte, 
Gastronomiebetriebe oder andere öffentliche Einrichtungen, die 
sich als stillfreundlicher Ort registrieren lassen möchten, können 
sich weiterhin per E-Mail an kgk@lrasig.de oder telefonisch unter 
07571 102-6423 melden.

Finanzamt

In den Osterferien schon was vor?

Du wirst in absehbarer Zeit deine Mittlere Reife, dein Abitur oder 
einen vergleichbaren Abschluss in der Tasche haben und weißt 
noch nicht, wie es danach weitergehen soll? Dann informiere 
dich bei unserem Schnuppertag am 23.04.2025 von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr über die Aufgaben und Tätigkeiten im Finanzamt. 
Wir bieten eine Ausbildung zum Finanzwirt (m,w,d) und ein dua-
les Studium zum Bachelor of Laws (m,w,d) und danach einen ab-
wechslungsreichen und sicheren Job.

Infos und Anmeldung unter Ausbildung-85@finanzamt.bwl.de 
<mailto:Ausbildung-85@finanzamt.bwl.de> , 
Tel. 07571 101 273 oder 332.

Deutsche Rentenversicherung

Auswirkung auf Rentenhöhe

Gestiegene Beitragssätze werden ab März 2025 berücksichtigt
Seit Jahresbeginn haben die meisten Krankenkassen ihren Zu-
satzbeitrag für Versicherte erhöht. Ab März sind davon auch viele 
Rentnerinnen und Rentner betroffen – die überwiesene Rente 
fällt dann entsprechend geringer aus. Darauf weist die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) hin.

Rentenversicherung übernimmt Hälfte des Zusatzbeitrags
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV 
für Rentnerinnen und Rentner auch hinsichtlich des Zusatzbei-
trags die Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die 
jeweilige Krankenkasse weiter. Hat eine Krankenkasse ihren Zu-
satzbeitrag also beispielsweise um ein Prozent erhöht, erhalten 
Rentnerinnen und Rentner 0,5 Prozent weniger Rente. Bei einer 
Bruttorente in Höhe von 1.600 Euro ergibt das eine um acht Euro 
niedrigere Auszahlung.

Keine Auswirkungen für Januar und Februar
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2025 wurden die 
zu zahlenden Krankenversicherungsbeiträge weiter auf Grundla-
ge des bisherigen Beitrags berechnet. Grund hierfür sind gesetz-
liche Vorgaben, die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl für 
Senkungen als auch für Erhöhungen gelten.

Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenversi-
cherungsbeiträgen werden Betroffene generell über den Konto-
auszug ihrer Bank informiert. Nur in Ausnahmefällen versendet 
die DRV schriftliche Bescheide, zum Beispiel bei Personen mit 
sogenannten abgetrennten Zahlungen wie Pfändungen. Ebenso 
in Fällen, in denen Bescheid- und Zahlungsempfänger nicht iden-
tisch sind oder wenn die Zahlung der Rente auf das Konto einer 
anderen Person erfolgt.

Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen Krankenver-
sicherung
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer freiwilligen 
Krankenversicherung, führt die Erhöhung des Zusatzbeitrags-

satzes der Krankenkasse, ebenfalls um zwei Monate zeitversetzt, 
zu einer höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung der Zu-
schusshöhe informiert die DRV BW stets mit einem Bescheid.

Mehr Informationen und Beratung

Empfehlenswert – Broschüre Rentner und ihre Krankenversi-
cherung zum Download oder Bestellen unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Kontakt zur regionalen Beratung der DRV BW – online, telefo-
nisch, per Video oder vor Ort unter www.drv-bw.de/kontakt.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 02.03.2025

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:

Tierärztliche Praxis 
Niebling

Goethestr. 33
72461 Albstadt

Tel.: 07432/13646

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 10/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:

Datum Zeit (von - bis) *)
Montag, 03.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Dienstag, 04.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Mittwoch, 05.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Donnerstag, 06.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Freitag, 07.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Samstag, 08.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Sonntag, 09.03.2025 Kein Schießen Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ gekenn-
zeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungsplatz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.
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Nachrichten der Schulen

Gymnasium Meßstetten

Anmeldung Klasse 5

Der Anmeldezeitraum für die Klasse 5 ist von Montag, 10. März 
bis Donnerstag, 13. März 2025. Für den persönlichen Kontakt er-
reichen Sie das Sekretariat täglich von 08.00 bis 12.00 Uhr und 
zusätzlich am Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr.

Weitere Informationen zur Anmeldung erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.gymme.de, unter Service, Anmeldung.

N. Kantimm, Schulleiter

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Schulzentrum bleibt Bewegungsschule

Im Februar hat das Schulzentrum Stetten am kalten Markt er-
folgreich das Rezertifizierungsverfahren für die Sekundarstufe I 
als weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieheri-
schem Schwerpunkt durchlaufen.

Das umfangreiche Verfahren wurde vom Fachbereich Schulsport 
und Schulsportentwicklung des Zentrums für Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL) durchgeführt. Dabei wurden verschiedene 
Bausteine bewertet:
•	 Baustein 1: 	 Sportunterricht
•	 Baustein 2: 	 Bewegung als Unterrichtsprinzip
•	 Baustein 3: 	� Rhythmisierung des Schulalltags und Schul-

jahres
•	 Baustein 4: 	� Bewegungsfreundliche Gestaltung von Schul-

gelände und Schulgebäude
•	 Baustein 5: 	 Aktive Pausen
•	 Baustein 6: 	� Außerunterrichtliche Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote
•	 Baustein 7: 	 Schulwege als Bewegungswege
•	 Baustein 8: 	 Gesunde Ernährung

In all diesen Bereichen erfüllte das Schulzentrum Stetten am 
kalten Markt alle geforderten Kriterien vollumfänglich. Als Aner-
kennung für dieses Engagement erhält die Schule das von Kul-
tusministerin Theresa Schopper unterzeichnete Zertifikat „Wei-
terführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem 
Schwerpunkt“ für weitere fünf Jahre (2025-2029).

Wir freuen uns über diese Bestätigung und werden auch in Zu-
kunft darauf setzen, Bewegung und Sport als festen Bestandteil 
unseres Schulalltags zu etablieren!

Quelle: Konrektor Jürgen Lebherz

Ein gelungener Tag der offenen Tür

Am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, öffnete das Schulzentrum 
Stetten am kalten Markt seine Türen für zahlreiche interessierte 
Eltern und Kinder. Zukünftige Erst- und Fünftklässler nutzten die 
Gelegenheit, ihre neue Schule kennenzulernen und erste Eindrü-
cke zu sammeln.

Rektor Dr. Christof Probst begrüßte die Gäste mit einer Eröff-
nungsrede in beiden Parallelveranstaltungen – sowohl in der 

Alemannenhalle für die zukünftigen Fünftklässler als auch in der 
Mensa für die angehenden Erstklässler. Die Zuschauerreihen wa-
ren bis auf den letzten Platz gefüllt und das Interesse war groß.

Ein besonderes Highlight war der musikalische Beitrag der Blä-
serklasse unter der Leitung von Christine Burkhart. Die Dritt-
klässler begeisterten das Publikum und sorgten für einen stim-
mungsvollen Auftakt. Während die Eltern sich über das Konzept 
der Gemeinschaftsschule informierten und das Schulhaus erkun-
deten, nahmen die Kinder an einer Schulrallye teil. Die künftigen 
Erstklässler erlebten eine spannende Unterrichtshospitation und 
auch die kreativen Bastelangebote fanden großen Anklang.

Bei Kaffee und Kuchen ergaben sich viele anregende Gespräche 
zwischen Eltern und Lehrkräften. Der Tag der offenen Tür bot eine 
wertvolle Gelegenheit, die Schulgemeinschaft hautnah zu erle-
ben – ein gelungener Nachmittag für alle Beteiligten.

Franziska Ritter

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 02.03. – 09.03.2025

Sonntag, 02.03., 8. Sonntag im Jahreskreis
L1: Sir 27,4-7 (5-8) � L2: 1 Kor 15,54-58
Heinstetten 		  09:00 Uhr 		 Eucharistiefeier
Stetten a.k.M. 	 10:30 Uhr 		� ökumenischer Gottesdienst für 

und mit den Narren

Mittwoch, 05.03., Aschermittwoch
L1: Joel 2,12-18 � L2: 2 Kor 5,20 – 6,2
Schwenningen 	 7:00 Uhr 		�  Frühschicht in der Fastenzeit 

- bitte beachten Sie unten ste-
henden Artikel -

Stetten a.k.M. 	 18:30 Uhr 		� Wort-Gottes-Feier mit Austei-
lung der Asche

Schwenningen 	 18:30 Uhr 		� Eucharistiefeier mit Austeilung 
der Asche

Donnerstag, 06.03.
Schwenningen 	 16:00 Uhr 		� Gottesdienst mit Austeilung der 

Asche für die Kommunionkinder 
aus Schwenningen, Heinstetten 
und Hartheim

Stetten a.k.M. 		 17:30 Uhr 		� Gottesdienst mit Austeilung der 
Asche für die Kommunionkinder 
aus Stetten a.k.M. mit Glashütte 
und Nusplingen, Frohnstetten 
und Storzingen

Freitag, 07.03.
Heinstetten 		  18:30 Uhr 		� Weltgebetstag der Frauen - sie-

he unten stehenden Artikel -

Sonntag, 09.03., 1. Fastensonntag
L1: Dtn 26,4-10 � L2: Röm 10,8-13
Heinstetten 		  09:00 Uhr		�  Eucharistiefeier + Patrozinium 

mitgestaltet durch den Kirchen-
chor zum Gedenken an Berta 
Quarleiter geb. Knobel und alle 
verstorbenen Angehörigen, Jo-
hann und August Gomeringer

Schwenningen 	 10:00 Uhr		  Wort-Gottes-Feier
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Frohnstetten 	 10:00 Uhr 		 Wort-Gottes-Feier
Storzingen 		  10:30 Uhr 		 Eucharistiefeier

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco

Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr. In der Win-
terzeit ab 28.10.2024 wird der Rosenkranz um 18.00 Uhr ge-
betet.
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer au-
ßer in den Schulferien
Jeden Sonntag um 18.30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche

Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de

Pfarrer Markus Manter 07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de

Diakon Paul Gasser 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter 01520 9370273 melden.

Diakon Michael Adelbert 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de

In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Michael Adelbert unter privater Tel.-Nr. 07573/5591 
melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a. k. M.
Montag 			   09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch 			  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 		  09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Das Pfarrbüro ist am 03.03.2025 geschlossen.
Wir bitten um Beachtung. Vielen Dank.
07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a. k. M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag, 10:00 Uhr, eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Frühschicht in der Fastenzeit 2025
Auch in dieser Fastenzeit gibt es die wöchentlichen Impulse am 
Mittwochmorgen um 7 Uhr bei der Muttergottes direkt nach dem 
Eingang zur Kirche.

Wir wollen eine halbe Stunde innehalten und was mitnehmen für 
die Fastenwoche, die vor uns liegt.

Beginn ist am Aschermittwoch um 7 Uhr, danach wöchentlich 
am 12.03., 19.03., 26.03., 02.04., 09.04. und 16.04. Herzliche Ein-
ladung!

Einladung zum Weltgebetstag
Am 7. März feiern weltweit Christinnen und Christen den Welt-
gebetstag.

In diesem Jahr stammt die Liturgie von Frauen der Cook-Inseln, 
einem kleinen Inselstaat im Südpazifik.

„Wunderbar geschaffen“ unter diesem Thema laden uns die Frau-
en ein, die Schönheit ihrer Inseln kennenzulernen, aber auch die 
Schattenseiten zu sehen.

Frauen aus Hartheim, Heinstetten und Schwenningen haben sich 
ausführlich damit beschäftigt und gemeinsam wollen wir den 
ökumenischen Gottesdienst um 18:30 Uhr in der St. Jakobus-
kirche in Hartheim feiern.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen, die Cook-
Inseln auch kulinarisch kennenzulernen.

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am 
Samstag, 15. März 2025, um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Silvester in Frohnstetten.
Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.
Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ können während den Öffnungszeiten 
im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a.k.M. abgeholt wer-
den.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:

Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.

Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Sonntag, 2. März 2025 (Estomihi)
10:30 Uhr 	 Ökum. Narren-Gottesdienst
				    Kath. Kirche St. Mauritius, Stetten a.k.M.
				    Kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche!

Mittwoch, 5. März 2025
9:30 Uhr 		  Treffen der Krabbelgruppe
				    im Rettungszentrum Stetten a.k.M.

Donnerstag, 6. März 2025
15 - 17 Uhr 	 Begegnungscafè „Kenn-i-di?“
				�    in den Gemeinderäumen in der Evang. Kirche 

(ehem. Pfarrwohnung)

Freitag, 7. März 2025
18:00 Uhr 	 Gottesdienst zum Weltgebetstag
				    Landesthema: Cookinseln
				    Seniorenwohnanlage
				    Hilde und Eugenia Beil Stiftung
				    Mauritiusplatz 16, Stetten a.k.M.
				    (gegenüber der Apotheke)

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben 
können. So entstand die größte Basisbewegung christlicher Frau-
en weltweit. Lernen auch Sie die spannende Bewegung des Welt-
gebetstags kennen!

Der Weltgebetstag 2025 kommt von den Cookinseln. Unter dem 
Motto „…wunderbar geschaffen!“ wird er am 7. März 2025 in 
unzähligen ökumenischen Gottesdiensten begangen.

Sonntag, 9. März 2025 (Invocavit)
Herzliche Einladung zum Besuch des Gottesdienstes, um
9:30 Uhr	 Heilandskirche in Meßkirch
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Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)

Seelsorgerliche Anliegen:
Pfarrerin
Anja Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925 383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von 			   08:30 - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 		 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: 		  Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon:			   07573/5304
E-Mail: 			   stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304
Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.“� Lukas 18,31

Unsere Vereine berichten

Veranstaltungen in diesem Monat

März 2025
01.03.2025 Narrenzunft Zunftball in der Heuberg-

halle
03.03.2025 Narrenzunft Rosenmontagsumzug
08.03.2025 Kindergarten Flohmarkt „Rund ums Kind“
14.03.2025 HGV Generalversammlung
15.03.2025 Musikverein und 

Förderverein
Generalversammlung

21.03.2025 DRK Heuberg-D. Jahreshauptversammlung
22.03.2025 Tennisclub Kabarett Kächeles
28.03.2025 MSC Generalversammlung
28.03.2025 Sportverein und 

Förderverein
Generalversammlung

29.03.2025 Kirchenchor / 
Musikverein / Män-
nergesangsverein

gemeinsames 
Kirchenkonzert

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Heuberg-Donautal

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Heuberg-
Donautal findet am Freitag, 21. März 2025, um 19:00 Uhr, im 
Gasthaus STERNEN, Dorfstraße 10 in 72510 Stetten a.k.M.-
Nusplingen statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder und Freunde 
des DRK recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Totenehrung
3.	 Jahresbericht des Ortsvereinsvorstandes
	 a) 	 Bericht Vorsitzender
	 b) 	 Bericht der Bereitschaftsleitung
	 c) 	 Bericht Jugendleitung
	 d) 	 Bericht der Wasserwacht
	 e) 	 Bericht Schatzmeisterin
	 f ) 	 Bericht der Kassenprüfung
4.	 Aussprache zu den Berichten
5.	 Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2024
6.	 Entlastung des Vorstands
7.	 Wahl der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2025
8.	� Ehrungen und Verabschiedungen, Verpflichtung neuer Mit-

glieder
9.	 Grußworte
10.	Verschiedenes - Wünsche – Anträge

Anträge zur Hauptversammlung müssen bis zum 14.3.2025 beim 
Vorsitzenden eingegangen sein.

Maik Lehn
Vorsitzender

Handels- und Gewerbeverein 
Schwenningen e.V. 

 

Einladung zur Generalversammlung
Der HGV Schwenningen hält am Freitag, den 14.03.2025 um 20 
Uhr im Gasthaus Adler seine Generalversammlung für das Jahr 
2024 an.
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins 
recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. 	 Totenehrung
3. 	 Bericht des Schriftführers
4. 	 Rechenschaftsbericht Kassier
5. 	 Kassenprüfung
6. 	 Entlastung der Vorstandschaft
7. 	 Wahlen
8.	  Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge können bis zum 07. März bei Gerhard Gölz 
schriftlich abgegeben werden.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen.

1. Vorsitzender
Gerhard Gölz

 
Sportverein Schwenningen

Vorankündigung Generalversammlung SVS 2025
Der Sportverein Schwenningen e. V. hält zusammen mit dem 
Förderverein SV Schwenningen e. V. am Freitag, 04.04.2025, im 
Weinhaus Siber, seine 70. bzw. 12. ordentliche Generalversamm-
lung ab.
Beginn ist um 19:30 Uhr.
Im Anschluss an den Förderverein beginnt die Generalversamm-
lung des Hauptvereins.
Hierzu möchten wir alle aktiven und passiven Mitglieder, Ehren-
mitglieder, Freunde, Fans und Gönner des Sportvereins recht 
herzlich einladen.



14   |   � Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 28. Februar 2025 · Nr. 9

Tagesordnung Förderverein:
1. 	 Begrüßung des 1. Vorsitzenden
2. 	 Bericht des Schriftführers
3. 	 Rechenschaftsbericht des Kassierers
4. 	 Bericht der Kassenprüfer
5. 	 Entlastung der Vorstandschaft
6. 	 Wahl der Vorstandschaft
7. 	 Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge können bis zum 30.03.2025 schriftlich 
beim 1. Vorsitzenden abgegeben werden.

Frank Dilger
1. Vorsitzender
Förderverein SV Schwenningen e. V.

Tagesordnung Hauptverein:
1. 	 Begrüßung des 1. Vorsitzenden
2. 	 Bericht des 1. Vorsitzenden
3. 	 Bericht des Schriftführers
4. 	 Bericht des Jugendleiters
5. 	 Berichte der Mannschaften
6. 	 Rechenschaftsbericht des Kassierers
7. 	 Bericht der Kassenprüfer
8. 	 Entlastung der Vorstandschaft
9. 	 Ehrungen
10.	Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge können bis zum 30.03.2025 schriftlich 
beim 1. Vorsitzenden abgegeben werden.

Werner Scheuble
1. Vorsitzender
SV Schwenningen e. V.

Wasserschöpferzunft 
Schwenningen e.V.

 

Dorffasnet:

Schmotziger Donschdig, 27.02.2025
•	 6:00 Uhr 	 Narrenwecken durch die Gugge
•	 7:00 Uhr 	 Fronerfrühstück in der Halle
•	 8:00 Uhr 	 Narrenfrühstück in der Halle
•	 9:00 Uhr 	� Rathaussturm und Übernahme der Ortsherr-

schaft
•	 Ab 10:30 Uhr 	 Befreiung Kindergarten und Grundschule
•	 13:00 Uhr 	 Narrenbaumstellen durch die Froner
•	 14:30 Uhr 	 Mini Playback Show
•	 17:00 Uhr 	 große Tombola
•	 19:00 Uhr 	 Party mit Barbetrieb

Fasnetssamstag, 01.03.2025
•	 Zunftball in der Heuberghalle
•	 Einlass ab 18:00 Uhr
•	 Programmbeginn 19:59 Uhr
•	 Buntes Programm mit Liveband Pentomino

Rosenmontag, 03.03.2025
•	 Dorf- und Straßenumzug mit vielfältigen Besenwirtschaften
•	 13:00 Uhr 	 Zunftmeisteremfpang im Feuerwehrhaus
•	 14:00 Uhr 	� Dorf- und Straßenumzug mit Ortsgruppen 

und Gastzünften

Fasnetsdienstag, 04.03.2025
•	 Umzug Nusplingen Beginn 13:30 Uhr private Anreise
•	 17:00 Uhr 	 Narrenbaumfällen und Fasnetsverbrennen

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Hundersingen. Herbstwanderung auf den Spuren der Kelten.
Samstag, 8. März, 13:30 Uhr. (Anmeldung bis 06.03.)
Die Region an der oberen Donau gehört mit dem frühkelti-
schen Fürstensitz Heuneburg, den monumentalen Grabhügeln 
im Umfeld sowie bronze- und eisenzeitlichen Grabhügelfeldern 
und Viereckschanzen zu den eindrucksvollsten archäologischen 
Landschaften in Süddeutschland. Der 8 km lange Rundwander-
weg verbindet die obertägig sichtbaren Denkmäler auf beque-
men Wegen. Auf der etwa 3-stündigen Wanderung am Samstag, 
8. März, um 13:30 Uhr passieren die Teilnehmenden Grabhügel, 
Siedlungsplätze, einen mittelalterlichen Fischweiher, Viereck-
schanzen und eine hochmittelalterliche Turmburg. Die Führung 
ist für Familien und Kinder geeignet. Bitte festes Schuhwerk und 
wetterfeste Kleidung mitbringen, die Wanderung findet auch bei 
Regen statt.

Treffpunkt: 	 Parkplatz Freilichtmuseum Heuneburg

Leitung: 		  Sabine Hagmann M. A., Archäologin

Gebühr: 		  5,- Euro pro Person, Kinder sind frei

Anmeldung bis 6. März beim 
Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Veranstaltungen im Umland

Frühjahrsmarkt in Stetten am kalten Markt
Am 25. März 2025 findet unser traditioneller Frühjahrsmarkt auf 
dem Schlosshof in Stetten am kalten Markt von 8:00 Uhr bis 19:00 
Uhr statt.

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.

DLRG OG Stetten a. k. M.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am: Freitag, den 28.03.2025
Um: 19:00 Uhr
Im: Gasthaus „Sternen“ in Nusplingen

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Regularien
3. 	 Bericht des Vorsitzenden
4. 	 Berichte der Vorstandsmitglieder
5. 	 Kassenbericht und Kassenprüfbericht
6. 	 Aussprache zu den Berichten
7. 	 Entlastung
8. 	 Grußworte
9. 	 Haushaltsplan 2025
10.	Anträge mit Beschlussfassung
11.	Jahresprogramm 2025
12.	Verschiedenes
Anträge sind bitte bis zum 21.03.2025 beim Vorsitzenden einzu-
reichen.

Viele Grüße und ein dreifach-kräftiges „Patsch-Nass“

Pablo Ryck,
Vorsitzender
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Bezirksimkerverein Sigmaringen
„Willst du Gottes Wunder sehn,  
musst du zu den Bienen gehn.“

Die Faszination, die von lebenden Bienen ausgeht, erfasst Kin-
der und Erwachsene gleichermaßen. Die Honigbiene und der 
Imker, der die Bienen betreut und versorgt, genießen ein hohes 
Ansehen in der Bevölkerung. Die seit vielen Jahren anhaltend 
steigenden Mitgliederzahlen sind der beste Beweis dafür. Doch 
bei aller Faszination, welche die Imkerei ausüben kann, so bedeu-
tet das Halten von Honigbienen natürlich auch eine große Ver-
antwortung für ein Geschöpf Gottes. Außerdem haben manche 
Menschen eine gewisse Scheu, oft sogar Angst, vor Tieren, die im 
Aussehen einer Biene ähneln. Dabei halten die Imker heute, im 
Gegensatz zu früher, sehr sanftmütige Bienen.

Das Halten von Bienen ist aktiver Umweltschutz, der den Erhalt 
der Artenvielfalt in unserer Flora und Fauna sicherstellt. Es ist aber 
auch eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Wer die Vorgänge 
im Bienenvolk verstehen will, der muss sich nicht nur mit den Bie-
nen, sondern auch mit seiner Umwelt auseinandersetzen.

Der Bezirksimkerverein Sigmaringen lädt Sie zu einem Einfüh-
rungskurs über Bienenhaltung recht herzlich ein.

Kursbeginn mit dem praktischen Teil ist am 22.03.2025 um 10 Uhr.
Weiter 9 Kurstage werden das ganze Jahr folgen.
Kursgebühr beträgt 150 Euro pro Person. 
Schüler bis 18 Jahre 75 Euro.
Hier können Sie einen Einblick in das Leben, Züchten und Halten 
von Honigbienen bekommen.
Die Termine richten sich nach dem Entwicklungszyklus der Bie-
nenvölker, sie werden nach der Anmeldung bekannt geben.
Anmeldung bis spätestens 01.04.2024
Nähere Info unter BV-Sigmaringen@gmx.de

Basisseminar Frühsommer 2025:

„Fit und kompetent für die Übernahme einer rechtlichen 
Betreuung“

Auch in diesem Jahr werden wir zusammen mit dem Landratsamt 
Sigmaringen eine Schulung zur rechtlichen Betreuung anbieten.

Das Seminar findet im Bildungszentrum Gorheim, Gorheimerstr. 
28 in 72488 Sigmaringen statt.

Für wen ist das Seminarangebot besonders geeignet:
•	 Für Interessierte, die sich bereiterklärt haben, eine rechtliche 

Betreuung zu übernehmen oder jene, die mit dem Gedanken 
spielen, dies zukünftig zu tun.

•	 Für Personen, die ihr Wissen zur rechtlichen Betreuung auf-
frischen möchten.

•	 Für Personen, die für einen Verwandten eine Vollmacht aus-
üben, da es bei der Erfüllung dieser Aufgabe viele Parallelen 
zur rechtlichen Betreuung gibt.

Einführung in die rechtliche Betreuung – Termin: 
Do., 06.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr

Die versch. Aufgaben des rechtl. Betreuers – Termin:  
Do., 13.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr

Know-how im Sozialrecht für Betreuer – Termin:  
Do., 20.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr

Tipps und Tricks für die Betreuungsführung – Termin:  
Do., 27.03.2025 von 17:00 - ca. 21:00 Uhr

Dienstleistungen/Ansprechpartner Landratsamt – Termin: 
Do., 03.04.2025 von 17:00 - ca. 19:00 Uhr

Es ist möglich, nur an einzelnen Modulen teilzunehmen.
Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf Spendenbasis.
Die Erwartungen und Anliegen der Teilnehmer/-innen werden 
bei der Seminargestaltung gerne berücksichtigt.

Die Anmeldung zu den einzelnen Modulen ist auch kurzfris-
tig möglich, sofern noch Plätze frei sind.
Bitte geben Sie uns telefonisch, per Fax oder E-Mail Bescheid, 
ob Sie am Seminar teilnehmen möchten unter:
E-Mail: raeffle@skm-sigmaringen.de; 
Tel.: 07571-72892-0, Fax: 07571-72892-92

Turngau Hohenzollern – Selbstverteidigungskurs

Selbstverteidigungskurs für Frauen & Mädchen in Krauchen-
wies
Der Turngau Hohenzollern und der Turnverein Krauchenwies 
laden am Samstag, den 22. März 2025, zu einem praxisnahen 
Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren 
ein.

Unter der Anleitung von Selbstverteidigungslehrer Frank Barz 
und Fabian Hengstler vom Polizeipräsidium Ravensburg lernen 
die Teilnehmerinnen wichtige Techniken zur Selbstverteidigung 
und erhalten wertvolle Tipps zur Sicherheit im Alltag.

Ort: 		  Neue Turnhalle (Schulsporthalle), 
			   Baindt 9, 72505 Krauchenwies

Zeit: 		  10:00 – ca. 14:30/15:00 Uhr

Kosten: 	 10 € (bitte passend in bar mitbringen)

Kleidung: 	� Sportliche Kleidung & Turnschuhe (weiße Sohle) oder 
barfuß

Der Kurs beginnt mit einem Vortrag der Polizei zur Sicherheit in 
der Öffentlichkeit, gefolgt von einer aktiven Trainingseinheit, in 
der einfache, aber wirkungsvolle Techniken vermittelt werden.

Anmeldung bis spätestens 14. März 2025 per E-Mail an:  
ayline.roesch@tghz.de

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmerinnen über den Turngau 
versichert und steht auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen.

Nutzen Sie die Chance, mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein 
im Alltag zu gewinnen! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Kostenfreie und unabhängige Energieberatung der 
Energieagentur Oberschwaben gGmbH in Sigmarin-
gen
Die Energieagentur Oberschwaben gGmbH bietet in Kooperati-
on mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg regelmäßig 
kostenfreie Beratungstermine rund um Ihre Fragen zu Energie-
themen wie z. B. bei Neubau, Sanierung, Photovoltaik, Förder-
möglichkeiten, gesetzliche Vorgaben usw. an. Dabei informieren 
wir Sie unabhängig und produktneutral.

Die Beratungen finden u. a. jeden zweiten Mittwoch des Mo-
nats von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Geschäftsstelle Sigmarin-
gen (Hintere Landesbahnstraße 7) der Energieagentur Ober-
schwaben gGmbH statt.
Eine telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.
Kontakt
Energieagentur Oberschwaben gGmbH
Zeppelinstr. 16, 88212 Ravensburg
Tel. 0751/764 70 70
info@ea-obs.de

Sonstiges

Verkehrsverbund naldo informiert

Fasnet – Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App

Der Verkehrsverbund naldo weist auf folgende Besonderheiten 
während der Fasnet (Donnerstag, 27. Februar bis Freitag, 7. März 
2025) hin, an denen es ausschließlich bewegliche Ferientage gibt, 
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welche die jeweiligen Schulen selbst und deshalb nicht einheit-
lich im naldo festlegen:

Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App
Aufgrund der beweglichen Ferientage können über die Elekt-
ronische Fahrplanauskunft EFA auf www.naldo.de und über die 
naldo-App keine verbindlichen Fahrplanauskünfte für Busse ge-
geben werden.

Da die Schulen individuell ihre beweglichen Ferientage nutzen, 
reagieren auch die Busunternehmen mit ihren Fahrplänen flexi-
bel. Dies ist nicht Datumsgenau in den Fahrplänen abgebildet. 
Ob die mit der Verkehrsbeschränkung „F“ bzw. „S“ gekennzeich-
neten Busse tatsächlich fahren, können daher nur die Schulen 
und die Busunternehmen selbst verbindlich sagen. Die Züge im 
naldo fahren nach dem gesetzlichen Ferienplan: Die Züge mit der 
Verkehrsbeschränkung „S“ fahren an Schultagen und an beweg-
lichen Ferientagen, die Züge mit der Verkehrsbeschränkung „F“ 
fahren zu den genannten Ferienterminen. Ausnahmen sind ex-
plizit angegeben.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau
Entbürokratisierung im Fokus

SVLFG bietet Online-Portal für alle Fragen und Themen
In einem kurzen Film stellt die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Vorteile des 
Versichertenportals „meine SVLFG“ vor und veranschaulicht 
den Weg zur einmalig erforderlichen Registrierung.

Unter „meine SVLFG“ stehen alle Daten, Dokumente und digi-
talen Services bereit, die Unternehmerinnen und Unternehmer 
zum Austausch mit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft, Krankenkasse, Pflegekasse und Alterskasse benötigen. Da-
runter befinden sich die Rentenauskunft sowie zahlreiche Online-
Anträge, wie auch seit 2025 der Antrag auf eine Förderung von 
Präventionsprodukten.

„Schluss mit dem Papierkram“ lautet das Motto. Alle Unterlagen 
können schnell und sicher über das elektronische Postfach hoch-
geladen und mit der SVLFG ausgetauscht werden. Wer interes-
siert ist an Entbürokratisierung und schnellen Wegen, registriert 
sich jetzt unter: https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/login.

Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt der Film „Versicher-
tenportal: Registrieren und Vorteile nutzen!“ auf dem YouTube-
Kanal der SVLFG: www.youtube.com/@svlfg3082.

Mehr Informationen zu den digitalen Services stehen auf:  
www.svlfg.de/online-auf-einen-klick.

SVLFG

Energieagentur Oberschwaben
Energietipp: Raumtemperatur optimal einstellen
Schon ein Grad weniger Raumtemperatur spart etwa 6 % Heiz-
energie – und Sie merken es kaum! Ideal sind 20 °C im Wohnzim-
mer, 16 – 18 °C im Schlafzimmer. Mit programmierbaren Thermo-
statventilen können Sie die Temperatur ganz einfach regeln, z. B. 
nachts oder tagsüber, wenn niemand zu Hause ist. Das schont 
nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Probieren 
Sie es aus und freuen Sie sich über eine niedrigere Heizkosten-
rechnung!

Übrigens: Die Energieagentur Oberschwaben und Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bieten kos-
tenlose Tipps zum Stromsparen an. Terminvereinbarung unter 
0751 764 70 70 oder unter 0800 809 802 400 (kostenfrei). Einfach 
nachfragen und doppelt sparen – für den Geldbeutel und die 
Umwelt!

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten –  
Deine Heimat, dein NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal, ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.
So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS-
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so-
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu-
ren in deiner Nähe suchen.
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein-
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt-
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.
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